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(54) Einrichtung und Verfahren zum Erheben von Nutzungsgebühren

(57) Es wird eine Einrichtung sowie ein Verfahren
zum Erheben von Nutzungsgebühren, insbesondere
zum Erheben von Straßenbenutzungsgebühren be-
schrieben. Es ist zunächst wenigstens eine benutzerbe-
zogenene und auf einer DSRC-Kommunikation einge-
richtete mobile Komponente (20) vorgesehen, die einen
Speicher aufweist, in dem zumindest temporär nut-
zungsbedingte und/oder nutzerbedingte Informationen
abgelegt oder ablegbar sind. Dies erfolgt über wenig-
stens eine Vorrichtung (30) zum Beschreiben des Spei-
chers und zum Ermitteln und Einziehen von aus den In-
formationen bestimmten Nutzungsgebühren. Nach dem
Einziehen der Nutzungsgebühren wir die benutzerbezo-
gene Komponente (20) freigeschaltet. Ein späteres und
zumindest stichprobenartiges Verifizieren der in der
Komponente (20) abgelegten Information erfolgt über
wenigstens eine von der/den benutzerbezogenen Kom-
ponente(n) separate Kontrolleinrichtung mit Sen-
de-(Empfangseinrichtung (40, 41), die mit der/den be-
nutzerbezogenen Komponente(n) (20) kommuniziert.
Die erfindungsgemäße Einrichtung kann auf für Strek-
kenmaut nicht speziell eingerichteten Straßen betrieben
werden und ist für jedermann nutzbar, ohne daß dieser
über entsprechende Zusatzgeräte verfügen müßte.
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